11. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Verfahren in Bezug auf den Schutz des Wettbewerbs, des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Anmeldung von Unternehmenszusammenschlüssen gemäß Artikel IV.10 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch die Gesetze vom 3. April 2013, und des Königlichen Erlasses vom 4. September 2013 über die Zahlung und Beitreibung der in Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches bestimmten administrativen Geldbußen und Zwangsgelder


(Belgisches Staatsblatt vom 15. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


11. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Verfahren in Bezug auf den Schutz des Wettbewerbs, des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Anmeldung von Unternehmenszusammenschlüssen gemäß Artikel IV.10 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch die Gesetze vom 3. April 2013, und des Königlichen Erlasses vom 4. September 2013 über die Zahlung und Beitreibung der in Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches bestimmten administrativen Geldbußen und Zwangsgelder


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Wirtschaftsgesetzbuches, der Artikel IV.10 § 3, eingefügt durch das Gesetz vom 3. April 2013, ersetzt durch das Gesetz vom 2. Mai 2019 und abgeändert durch das Gesetz vom 28. Februar 2022, IV.85 § 1 und IV.93, eingefügt durch das Gesetz vom 2. Mai 2019;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Verfahren in Bezug auf den Schutz des Wettbewerbs;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Anmeldung von Unternehmenszusammenschlüssen gemäß Artikel IV.10 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch die Gesetze vom 3. April 2013;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 4. September 2013 über die Zahlung und Beitreibung der in Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches bestimmten administrativen Geldbußen und Zwangsgelder;

	Aufgrund der Stellungnahme der Datenschutzbehörde vom 8. September 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 29. September 2023;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 18. Oktober 2023 unter der Nummer 74.690/1 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 23. Oktober 2023 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	In der Erwägung, dass Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches durch das Gesetz vom 2. Mai 2019 zur Abänderung von Buch I "Begriffsbestimmungen" und Buch XV "Rechtsdurchsetzung" und zur Ersetzung von Buch IV "Schutz des Wettbewerbs" des Wirtschaftsgesetzbuches ersetzt worden ist und es daher erforderlich ist, den Königlichen Erlass vom 30. August 2013 über die Verfahren in Bezug auf den Schutz des Wettbewerbs, den Königlichen Erlass vom 30. August 2013 über die Anmeldung von Unternehmenszusammenschlüssen gemäß Artikel IV.10 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch die Gesetze vom 3. April 2013, und den Königlichen Erlass vom 4. September 2013 über die Zahlung und Beitreibung der in Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches bestimmten administrativen Geldbußen und Zwangsgelder anzupassen;

	In der Erwägung, dass die Abänderungen, die aus dem Gesetz vom 2. Mai 2019 hervorgehen, verschiedener Art sind:

	- terminologische Abänderungen,

	- Anpassung von Verweisen auf die neuen Bestimmungen von Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches,

	- Aufhebung von Bestimmungen, die nun in Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches aufgenommen sind,

	- Anpassung von Bestimmungen an die Verfahren von Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches, die durch das Gesetz vom 2. Mai 2019 geändert worden sind;

	In der Erwägung, dass durch das Gesetz vom 28. Februar 2022 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften und zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts ebenfalls Abänderungen an Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches angebracht werden, die eine Anpassung der vorerwähnten Königlichen Erlasse erfordern;

	In der Erwägung, dass die vorgeschlagenen Abänderungen darauf abzielen:

	- die Terminologie von Bestimmungen an das vorerwähnte Gesetz vom 28. Februar 2022 anzupassen,

	- Bestimmungen aufgrund der Verfahren von Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches, die durch das vorerwähnte Gesetz vom 28. Februar 2022 geändert oder eingeführt worden sind, anzupassen;

	In der Erwägung, dass unabhängig von den vorerwähnten Gesetzen vom 2. Mai 2019 und 28. Februar 2022 weitere Abänderungen vorgeschlagen werden, um:

	- gesetzgebungstechnische und terminologische Verbesserungen vorzunehmen,

	- der zunehmenden Digitalisierung Rechnung zu tragen,

	- die Verfahren von Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches zu ergänzen,

	- Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Verfahren in Bezug auf den Schutz des Wettbewerbs zu streichen, weil sie in Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches aufgenommen sind,

	- ein Klageformular einzuführen, das darauf abzielt, genügend Informationen zu erhalten, um die Zulässigkeit und die Begründetheit einer in Artikel IV.39 Nr. 2 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Klage zu beurteilen;

	Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft und des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Verfahren in Bezug auf den Schutz des Wettbewerbs


	Artikel 1 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Verfahren in Bezug auf den Schutz des Wettbewerbs wird wie folgt ersetzt:

	"Artikel 1 - Für vorliegenden Erlass gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches: Buch IV "Schutz des Wettbewerbs" des Wirtschaftsgesetzbuches,

	2. Belgische Wettbewerbsbehörde: in Artikel I.6 Nr. 4 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Belgische Wettbewerbsbehörde,

	3. Wettbewerbskollegium: in Artikel I.6 Nr. 5 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähntes Wettbewerbskollegium,

	4. Präsident: in Artikel I.6 Nr. 6 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnter Präsident,

	5. Auditorat: in Artikel I.6 Nr. 7 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähntes Auditorat,

	6. Generalauditor: in Artikel I.6 Nr. 8 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnter Generalauditor,

	7. Auditor: in Artikel I.6 Nr. 9 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnter Auditor,

	8. Sekretariat: in Artikel IV.29 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähntes Sekretariat."


	Art. 2 - Artikel 2 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 2 - Für Zwecke der Untersuchung oder im Rahmen der Besprechungen im Laufe eines Vergleichsverfahrens können der Auditor und die vom Minister bestellten Personalmitglieder der Belgischen Wettbewerbsbehörde betroffene natürliche oder juristische Personen vorladen und den Termin bestimmen.

	In der Vorladung zur Anhörung werden die Rechtsgrundlage und der Zweck der Anhörung angegeben."


	Art. 3 - In Artikel 5 Absatz 3 desselben Erlasses wird das Wort "betreffenden" aufgehoben.


	Art. 4 - In der Überschrift von Kapitel 3 und von Kapitel 3 Abschnitt 1 desselben Erlasses werden die Wörter "beschränkende Praktiken" jeweils durch die Wörter "Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht" ersetzt.


	Art. 5 - [Abänderung des niederländischen Textes der Überschrift von Kapitel 3 und von Kapitel 3 Abschnitt 2 desselben Erlasses]


	Art. 6 - Artikel 6 desselben Erlasses wird aufgehoben.


	Art. 7 - Artikel 7 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 7 - Die in Artikel IV.39 Nr. 2 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Klagen werden beim Generalauditor in der vorgeschriebenen Weise mittels des Klageformulars nach dem Muster in der Anlage zu vorliegendem Erlass eingereicht."


	Art. 8 - Artikel 8 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

	"Antworten der Unternehmen, Unternehmensvereinigungen und natürlichen Personen auf die Mitteilung der Beschwerdegründe, die der Auditor ihnen in Anwendung von Artikel IV.46 § 1 des Wirtschaftsgesetzbuches zukommen lässt, werden per E-Mail mit Empfangsbestätigung an die E-Mail-Adresse des Sekretariats gerichtet, unbeschadet der Möglichkeit für den Auditor, eine Papierkopie der Antwort und der eventuellen beigefügten Unterlagen anzufordern."

	2. In Absatz 2 wird zwischen dem Wort "Unternehmen" und den Wörtern "und natürliche Personen" das Wort ", Unternehmensvereinigungen" eingefügt.

	3. Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben.


	Art. 9 - Artikel 9 desselben Erlasses wird aufgehoben.


	Art. 10 - Artikel 10 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 10 - Antworten der Unternehmen, Unternehmensvereinigungen und natürlichen Personen auf Aufforderungen des Generalauditors, die in Artikel IV.55 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnt sind, werden per E-Mail mit Empfangsbestätigung an die E-Mail-Adresse des Sekretariats gerichtet.

	Gleiches gilt für die in Artikel IV.58 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Vergleichserklärung seitens des Unternehmens, der Unternehmensvereinigung oder der natürlichen Person."


	Art. 11 - Artikel 11 desselben Erlasses wird aufgehoben.


	Art. 12 - Artikel 12 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.59" durch die Wörter "Artikel IV.63 § 2 Absatz 1 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	2. Die Paragraphen 2 bis 4 werden wie folgt ersetzt:

	"§ 2 ­ In den Artikeln IV.63 § 2 Absatz 2 und IV.67 § 1 Absatz 2 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Verpflichtungen und ihre Anlagen sind unter der E-Mail-Adresse des Sekretariats, die auf der Website der Belgischen Wettbewerbsbehörde angegeben ist, an den Auditor zu richten.

	Diese Mitteilung erfolgt per E-Mail mit Empfangsbestätigung.

	§ 3 - Das Sekretariat stellt den notifizierenden Parteien oder dem gemeinsamen Vertreter unverzüglich per E-Mail mit Empfangsbestätigung eine Bestätigung über den Empfang der übermittelten Verpflichtungen aus.

	§ 4 - Für die in Artikel IV.67 § 1 Absatz 2 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Verpflichtungen ist der Tag des Empfangs der Verpflichtungen in der Frist einbegriffen, die die notifizierenden Parteien benutzen, um Verpflichtungen vorzuschlagen."


	Art. 13 - Artikel 13 desselben Erlasses wird aufgehoben.


	Art. 14 - Artikel 14 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 14 - § 1 - Unternehmen, Unternehmensvereinigungen und natürliche Personen können in ihren Anmerkungen jegliche Mittel und Sachverhalte darlegen, die für ihre Verteidigung nützlich sind. Sie können ebenfalls vorschlagen, dass das Wettbewerbskollegium Personen anhört, die angeführte Sachverhalte bestätigen können.

	§ 2 - Führen die betroffenen Parteien in ihren Anmerkungen oder in zusätzlichen Schriftstücken, die nach Abschluss der Untersuchung hinterlegt werden, Geschäftsgeheimnisse oder andere vertrauliche Angaben an, rechtfertigen sie deren vertraulichen Charakter und stellen sie ebenfalls eine nicht vertrauliche Fassung oder Zusammenfassung bereit."


	Art. 15 - Artikel 15 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 15 - § 1 - Um in Anwendung von Artikel IV.50 § 2 des Wirtschaftsgesetzbuches angehört zu werden, richten der Kläger, Dritte, die ein hinreichendes Interesse darlegen, der Minister, die Direktoren der wirtschaftlichen und juristischen Angelegenheiten beziehungsweise die öffentliche Einrichtung, die mit der Kontrolle eines Wirtschaftssektors beauftragt ist, ihren Antrag an das Sekretariat und geben sie dabei ihren Namen, ihre Eigenschaft und gegebenenfalls die Rechtfertigung ihres Interesses an.

	Gleiches gilt für Dritte, die beantragen, in Anwendung von Artikel IV.65 § 4 und Artikel IV.72 § 4 des Wirtschaftsgesetzbuches angehört zu werden.

	§ 2 - Gleichzeitig mit der Hinterlegung des Entscheidungsvorschlags wie in Artikel IV.46 § 4 und Artikel IV.64 § 1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnt oder mit der Hinterlegung des Antrags auf vorläufige Maßnahmen wie in Artikel IV.72 § 1 desselben Gesetzbuches erwähnt setzt das Sekretariat den Minister und die Direktoren der wirtschaftlichen und juristischen Angelegenheiten davon in Kenntnis."


	Art. 16 - In Artikel 16 desselben Erlasses werden die Wörter "ihrer Ansicht nach" aufgehoben.


	Art. 17 - Artikel 18 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

	"Die Note des Ministers, der Direktoren der wirtschaftlichen und juristischen Angelegenheiten beziehungsweise der öffentlichen Einrichtungen, die mit der Kontrolle eines Wirtschaftssektors beauftragt sind, und die schriftlichen Anmerkungen der betroffenen natürlichen oder juristischen Personen oder der natürlichen oder juristischen Personen, deren Anhörungsantrag für zulässig befunden wurde, werden per E-Mail mit Empfangsbestätigung an die E-Mail-Adresse des Sekretariats gerichtet."

	2. Absatz 2 wird aufgehoben.


	Art. 18 - Artikel 20 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 20 - Ein in Artikel IV.72 des Wirtschaftsgesetzbuches vorgesehener Antrag auf vorläufige Maßnahmen kann frühestens nach Einleitung der Untersuchung durch den Generalauditor eingereicht werden."


	


Art. 19 - Artikel 21 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 21 - Die Modalitäten des Erscheinens, die auf Personen anwendbar sind, die in der in Artikel IV.72 § 3 Absatz 2 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Sitzung angehört werden, sind jene von Artikel 3.

	Wenn die natürlichen oder juristischen Personen angehört werden möchten, müssen sie ihre Anwesenheit bei der Sitzung per E-Mail mit Empfangsbestätigung unter der E-Mail-Adresse des Sekretariats bestätigen."


	Art. 20 - Artikel 22 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 22 - Bei Anwendung von Artikel IV.40 § 2 Absatz 1 des Wirtschaftsgesetzbuches, zu lesen in Verbindung mit Artikel IV.79 § 1 Absatz 3 Nr. 2 des Wirtschaftsgesetzbuches, legt das Wettbewerbskollegium den Termin fest, zu dem die natürlichen oder juristischen Personen angehört werden können.

	Wenn die natürlichen oder juristischen Personen angehört werden möchten, müssen sie ihre Anwesenheit bei der Sitzung per E-Mail mit Empfangsbestätigung unter der E-Mail-Adresse des Sekretariats bestätigen.

	Gegebenenfalls sind die Modalitäten des Erscheinens jene von Artikel 3."


	Art. 21 - In der Überschrift von Kapitel 7 desselben Erlasses werden die Wörter "wettbewerbsbeschränkenden Praktiken" durch die Wörter "Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht" ersetzt.


	Art. 22 - Artikel 27 desselben Erlasses wird aufgehoben.


	Art. 23 - Artikel 28 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden zwischen den Wörtern "Buch IV" und den Wörtern "und vorliegenden Erlass" die Wörter "des Wirtschaftsgesetzbuches" eingefügt.

	2. In § 1 Buchstabe d) werden die Wörter "in Artikel 27 des vorliegenden Erlasses erwähnte gesetzliche Feiertage" durch die Wörter "in Artikel I.6 Nr. 32 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Tage" ersetzt.

	3. In § 2 werden die Wörter "einem gesetzlichen Feiertag" durch die Wörter "einem in Artikel I.6 Nr. 32 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Tag" ersetzt.




	Art. 24 - Artikel 29 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 1 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 1 - Sofern nicht anders bestimmt, erfolgen die Vorladung vor und die Zusendung der Schriftstücke an oder durch Mitglieder des Personals des Auditorats, den Auditor, den Generalauditor, das Auditorat, das Wettbewerbskollegium, den Präsidenten des Wettbewerbskollegiums, den Beisitzer-Vizepräsidenten, den bestimmten Beisitzer oder das Sekretariat per E-Mail mit Empfangsbestätigung."

	2. Paragraph 2 wird aufgehoben.

	3. Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 3 ­ Bei Zusendung per E-Mail wird davon ausgegangen, dass das Schriftstück am Tag seiner Versendung beim Empfänger eingegangen ist."


	Art. 25 - In denselben Erlass wird eine Anlage mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Anlage: KLAGEFORMULAR

	EINREICHUNG EINER KLAGE AUFGRUND VON ARTIKEL IV.39 NR. 2 DES WIRTSCHAFTSGESETZBUCHES ("WiGB")

	Die Belgische Wettbewerbsbehörde rät, vor Einreichung einer Klage mit dem Generalauditor der Belgischen Wettbewerbsbehörde Kontakt aufzunehmen. Die E-Mail-Adresse des Generalauditors ist auf der Website der Belgischen Wettbewerbsbehörde verfügbar.

	I. Informationen über den Kläger und das/die Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung, das/die Anlass zur Klage gibt/geben

	1. Bitte machen Sie vollständige Angaben zur Identität der natürlichen oder juristischen Person, die die Klage einreicht. Wenn der Kläger ein Unternehmen ist, geben Sie bitte seine Unternehmensnummer an, nennen Sie die Unternehmensgruppe, zu der das Unternehmen gehört, und geben Sie eine kurze Übersicht über die Art und den Umfang seiner wirtschaftlichen Tätigkeiten. Geben Sie die Kontaktdaten (Telefonnummer, Postadresse und E-Mail-Adresse) einer Kontaktperson an, bei der weitere Erläuterungen erhältlich sind. Falls der Kläger von einem Beistand vertreten wird, legen Sie bitte eine Vollmacht vor, die den Umfang des Mandats genau beschreibt.

	2. Bitte nennen Sie das/die Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung, dessen/deren Verhalten Gegenstand der Klage ist, und übermitteln Sie gegebenenfalls alle verfügbaren Informationen zu der Unternehmensgruppe, zu der diese Unternehmen gehören, sowie zu Art und Umfang ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten. Geben Sie an, in welchem Verhältnis der Kläger zu dem/den Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung steht, auf das/die sich die Klage bezieht (zum Beispiel Kunde, Konkurrent).



	II. Angaben zum mutmaßlichen Verstoß und Beweismaterial

	3. Bitte legen Sie detailliert die Sachverhalte dar, aus denen sich Ihrer Ansicht nach ableiten lässt, dass ein Verstoß gegen Artikel IV.1 des WiGB (und/oder Artikel 101 des AEUV), Artikel IV.2 des WiGB (und/oder Artikel 102 des AEUV) oder Artikel IV.2/1 des WiGB vorliegt. Geben Sie insbesondere die Art der Produkte (Güter oder Dienstleistungen) an, auf die sich die mutmaßlichen Verstöße beziehen, und erläutern Sie gegebenenfalls die Handelsbeziehungen, denen diese Produkte unterliegen. Bitte übermitteln Sie alle verfügbaren Informationen zu den Vereinbarungen oder Praktiken des/der Unternehmen(s) oder der Unternehmensvereinigungen, auf das/die sich die Klage bezieht. Bitte geben Sie, soweit möglich, die jeweilige Marktstellung der betroffenen Unternehmen an.

	4. Beschreiben Sie bitte den rechtlichen und wirtschaftlichen Kontext, in den die in der Klage identifizierten potenziellen Wettbewerbsbeschränkungen eingebettet sind.

	5. Bitte legen Sie alle in Ihrem Besitz befindlichen Unterlagen vor, die sich auf die in der Klage dargelegten Sachverhalte beziehen oder in direktem Zusammenhang damit stehen (zum Beispiel Texte von Vereinbarungen, Protokolle von Verhandlungen oder Versammlungen, Geschäftsbedingungen, Handelsdokumente, Rundschreiben, Schriftverkehr, Zusammenfassungen von Telefongesprächen usw.). Bitte geben Sie Namen und Adressen von Personen an, die die in der Klage dargelegten Sachverhalte bezeugen können, insbesondere von Personen, die durch den mutmaßlichen Verstoß geschädigt worden sind. Bitte übermitteln Sie Statistiken oder andere in Ihrem Besitz befindliche Daten, die sich auf die in der Klage dargelegten Sachverhalte beziehen, insbesondere diejenigen, die Entwicklungen auf dem Markt aufzeigen (zum Beispiel Informationen über Preise und Preisentwicklungen, Marktzutrittsschranken für neue Lieferanten usw.).

	6. Bitte legen Sie Ihren Standpunkt zur geografischen Reichweite des mutmaßlichen Verstoßes dar und erläutern Sie, falls dies nicht offensichtlich ist, inwieweit der Handel zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder zwischen der Europäischen Union und einem oder mehreren EFTA-Staaten, die Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind, durch das beanstandete Verhalten beeinträchtigt werden kann.

	III. Erwartetes Ergebnis des Eingreifens der Belgischen Wettbewerbsbehörde und berechtigtes Interesse

	7. Bitte erläutern Sie, welches Ergebnis Sie hinsichtlich der Schlussfolgerungen oder Maßnahmen von dem von der belgischen Wettbewerbsbehörde eingeleiteten Verfahren erwarten.

	8. Bitte legen Sie die Gründe dar, aus denen Sie ein berechtigtes Interesse als Kläger im Sinne von Artikel IV.39 Nr. 2 des WiGB geltend machen. Geben Sie insbesondere an, inwiefern Sie durch das beanstandete Verhalten geschädigt werden, und erläutern Sie, inwiefern das Eingreifen der Belgischen Wettbewerbsbehörde Ihrer Ansicht nach die vorgebrachten Klagegründe ausräumen würde.



	IV. Verfahren vor nationalen Wettbewerbsbehörden oder Gerichten

	9. Bitte geben Sie an, ob Sie bei einer anderen Wettbewerbsbehörde Schritte unternommen haben und/oder ob vor einem nationalen Gericht ein Verfahren aus denselben oder ähnlichen Gründen eingeleitet worden ist. Wenn dies der Fall ist, machen Sie bitte vollständige Angaben zu der betreffenden Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde und den Beschuldigungen, die Sie dort vorgebracht haben.

	Erklärung, dass die in vorliegendem Formular und seinen Anlagen enthaltenen Angaben in gutem Glauben gemacht worden sind

	Datum und Unterschrift".


KAPITEL 2 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Anmeldung von Unternehmenszusammenschlüssen gemäß Artikel IV.10 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch die Gesetze vom 3. April 2013


	Art. 26 - In der Überschrift des Königlichen Erlasses vom 30. August 2013 über die Anmeldung von Unternehmenszusammenschlüssen gemäß Artikel IV.10 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch die Gesetze vom 3. April 2013, werden die Wörter ", eingefügt durch die Gesetze vom 3. April 2013" aufgehoben.


	Art. 27 - Artikel 1 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Artikel 1 - Für vorliegenden Erlass gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches: Buch IV "Schutz des Wettbewerbs" des Wirtschaftsgesetzbuches,

	2. Belgische Wettbewerbsbehörde: in Artikel I.6 Nr. 4 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Belgische Wettbewerbsbehörde,

	3. Wettbewerbskollegium: in Artikel I.6 Nr. 5 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähntes Wettbewerbskollegium,

	4. Generalauditor: in Artikel I.6 Nr. 8 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnter Generalauditor,

	5. Auditor: in Artikel I.6 Nr. 9 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnter Auditor,

	6. Sekretariat: in Artikel IV.29 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähntes Sekretariat."




	Art. 28 - Artikel 2 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.10 § 2" durch die Wörter "Artikel IV.10 § 2 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	2. In § 1 werden die Wörter "desselben Buchs" durch die Wörter "des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	3. In § 2 werden zwischen den Wörtern "juristischen Personen" und den Wörtern "die Anmeldung" die Wörter ", erwähnt in Artikel IV.10 § 2 des Wirtschaftsgesetzbuches," eingefügt.


	Art. 29 - Artikel 3 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 2 - Die Anmeldung und ihre Anlagen sind per E-Mail mit Empfangsbestätigung unter der E-Mail-Adresse des Sekretariats des Auditorats, die auf der Website der Belgischen Wettbewerbsbehörde angegeben ist, an den Generalauditor zu richten.

	Diese elektronische Mitteilung erfolgt unbeschadet der Möglichkeit für den Auditor, beim Anmelder eine Papierkopie der Anmeldung und der beigefügten Unterlagen anzufordern."

	2. Paragraph 3 wird aufgehoben.

	3. Paragraph 4 wird aufgehoben.


	Art. 30 - Artikel 5 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 5 - § 1 - Unbeschadet der Bestimmungen von § 2 werden Anmeldungen am Tag ihres Eingangs beim Sekretariat wirksam und läuft die Frist ab dem Tag nach dem Tag des Eingangs.

	§ 2 - Stellt der Auditor fest, dass die in der Anmeldung enthaltenen Angaben unvollständig sind, so teilt er dies den Anmeldern oder dem gemeinsamen Vertreter unverzüglich per E-Mail mit und setzt ihnen eine angemessene Frist zur Ergänzung der Angaben. In diesem Fall wird die Anmeldung am Tag des Eingangs der vollständigen Angaben beim Sekretariat wirksam. Paragraph 4 bleibt unberührt.

	§ 3 - Die Bestimmung von Artikel 3 § 2 gilt für alle Antworten auf eine aufgrund von § 2 vom Auditor versandte E-Mail.

	§ 4 - Der Auditor kann von der Pflicht zur Vorlage einzelner im Formblatt CONC C/C verlangter Angaben befreien, wenn er der Ansicht ist, dass diese Angaben für die Prüfung des Falles nicht notwendig sind. Der Antrag der Anmelder und die Antwort des Auditors werden per E-Mail übermittelt.

	Diese einzelnen Angaben können jedoch später vom Auditor oder Wettbewerbskollegium angefordert werden; das Fehlen dieser Angaben bei der Anmeldung hat jedoch nicht zur Auswirkung, dass die Anmeldung wie in § 2 erwähnt als unvollständig gilt.

	§ 5 - Den Anmeldern oder dem gemeinsamen Vertreter übermittelt das Sekretariat unverzüglich und per E-Mail eine Bestätigung über den Empfang der Anmeldung, unter Angabe der Eintragungsnummer.

	§ 6 - Der Auditor übermittelt den Anmeldern oder dem gemeinsamen Vertreter unverzüglich und per E-Mail eine Empfangsbestätigung für jegliche Antworten auf eine aufgrund von § 2 von ihm versandte E-Mail."


	Art. 31 - Die Anlage zum selben Königlichen Erlass wird wie folgt abgeändert:

	1. In der Überschrift der Anlage werden die Wörter "BUCH IV" aufgehoben.

	2. Nummer 1.1 wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 1 werden der zweite und der dritte Satz, die mit den Wörtern "Die Fusionskontrolle" beginnen und mit den Wörtern "abgerufen werden." enden, wie folgt ersetzt:

	"Die Fusionskontrolle ist in Buch IV "Schutz des Wettbewerbs" des Wirtschaftsgesetzbuches (im Folgenden "Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches") und im Königlichen Erlass vom 30. August 2013 über die Anmeldung von Unternehmenszusammenschlüssen gemäß Artikel IV.10 des Wirtschaftsgesetzbuches (im Folgenden "vorliegender Erlass"), dem dieses Formblatt beigefügt ist, geregelt. Der Wortlaut von Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches und seiner Ausführungserlasse kann auf der Website der Belgischen Wettbewerbsbehörde (http://www.bma-abc.be) abgerufen werden."

	b) In Absatz 1 werden die Punkte i) und ii) wie folgt ersetzt:

	"(i) die E-Mail-Adresse des Sekretariats vermerkt, unter der Sie per E-Mail mit Empfangsbestätigung die elektronische Fassung der Anmeldung und ihrer Anlagen an den Generalauditor richten müssen."

	c) In Absatz 2 werden die Wörter "in Buch IV Artikel IV.7" durch die Wörter "in Artikel IV.7 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	d) In Absatz 2 werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.71 § 2" durch die Wörter "Artikel IV.80 § 1 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	e) In Absatz 3 werden die Wörter "Buch IV schreibt" durch die Wörter "Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches schreibt" ersetzt.

	f) In Absatz 3 werden die Wörter "in Buch IV Artikel IV.61 § 2 Nr. 3 erwähnte" durch die Wörter "in den Artikeln IV.67 bis IV.69 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte" ersetzt.

	g) [Abänderung des niederländischen Textes von Absatz 5]

	h) Im letzten Absatz werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.63" durch die Wörter "Artikel IV.70 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	3. Nummer 1.2 wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 1 werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.6 § 1 Nr. 1" durch die Wörter "Artikel IV.6 § 1 Nr. 1 des Wirtschaftsgesetzbuches" und die Wörter "Buch IV Artikel IV.6 § 1 Nr. 2" durch die Wörter "Artikel IV.6 § 1 Nr. 2 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	b) In Absatz 2 werden die Wörter "Artikel IV.10 § 2" durch die Wörter "Artikel IV.10 § 2 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	c) In Absatz 5 werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.10 § 5" durch die Wörter "Artikel IV.10 § 4 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	4. Nummer 1.3 wird wie folgt abgeändert:

	a) Buchstabe a) wird wie folgt ersetzt:

	"a) Die in dem Verfahren für die Kontrolle von Zusammenschlüssen vorgesehenen Fristen beginnen erst mit dem Tag, der auf den Tag des Eingangs der vollständigen bei der Anmeldung zu übermittelnden Angaben folgt (Artikel IV.64 § 2 Absatz 1 und IV.70 § 6 des Wirtschaftsgesetzbuches)."

	b) Buchstabe d) wird wie folgt ersetzt:

	"d) Wenn eine Anmeldung unvollständig ist, setzt der Auditor die Anmelder oder ihre Vertreter hiervon unverzüglich per E-Mail in Kenntnis. Die Anmeldung wird erst an dem Tag wirksam, der auf den Tag folgt, an dem die vollständigen und genauen Angaben beim Auditor eingegangen sind."

	c) In Buchstabe e) werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.71" durch die Wörter "Artikel IV.82 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	d) In Buchstabe e) werden die Wörter "des Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens in Belgien und bei der Ausfuhr" durch die Wörter "des in Artikel IV.84 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Gesamtumsatzes" ersetzt.

	e) In den Buchstaben f) und g) wird das Wort "schriftlich" jeweils durch die Wörter "per E-Mail" und werden die Wörter "ist ein schriftlicher Antrag" durch die Wörter "ist per E-Mail ein Antrag" ersetzt.

	5. Nummer 1.4 wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 1 werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.10 § 3" durch die Wörter "Artikel IV.92 § 3 Nr. 5 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	b) In Absatz 5 wird der Satz "Handelt es sich hierbei nicht um eine der Landessprachen oder um Englisch, so sind sie in die Sprache der Anmeldung zu übersetzen." durch den Satz "Handelt es sich hierbei nicht um eine der Landessprachen, so kann der Generalauditor, der Auditor oder der Präsident des Wettbewerbskollegiums die Übersetzung in die Sprache der Anmeldung verlangen." ersetzt.

	c) Absatz 6 wird wie folgt ersetzt:

	"Die Anmelder müssen bestätigen, dass die elektronische Fassung der Anlagen mit dem Original übereinstimmt und vollständig ist."

	d) Absatz 7 wird wie folgt ersetzt:

	"Die Anmeldung und ihre Anlagen sind per E-Mail mit Empfangsbestätigung unter der E-Mail-Adresse des Sekretariats, die auf der Website der Belgischen Wettbewerbsbehörde angegeben ist, an den Generalauditor zu richten."

	6. Nummer 1.5 wird wie folgt abgeändert:

	a) Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

	"Gemäß den Artikeln IV.32 und XV.80 des Wirtschaftsgesetzbuches ist es den Beamten und sonstigen Bediensteten untersagt, Kenntnisse preiszugeben, die sie bei Anwendung von Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches erlangt haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen. Dieser Grundsatz gilt auch für den Schutz der Vertraulichkeit unter den Anmeldern."

	b) In Absatz 2 werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.41 § 7 Absatz 3" durch die Wörter "Artikel IV.41 § 2 Absatz 1 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	7. Nummer 3.1 wird wie folgt abgeändert:

	a) In Buchstabe b) werden die Wörter "Buch IV Artikel IV.6 § 2" durch die Wörter "Artikel IV.6 § 2 des Wirtschaftsgesetzbuches" und die Wörter "Buch IV Artikel IV.6 § 3" durch die Wörter "Artikel IV.6 § 3 des Wirtschaftsgesetzbuches" ersetzt.

	b) [Abänderung des französischen Textes von Buchstabe j)]

	8. Abschnitt 11 wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 4 werden die Wörter "Artikel IV.71" durch die Wörter "Artikel IV.82" ersetzt.

	b) [Abänderung des niederländischen Textes von Absatz 5]

	c) In Absatz 5 werden die Wörter "Artikel IV.10 § 7" durch die Wörter "Artikel IV.10 § 6" ersetzt.




KAPITEL 3 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 4. September 2013 über die Zahlung und Beitreibung der in Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches bestimmten administrativen Geldbußen und Zwangsgelder


	Art. 32 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 4. September 2013 über die Zahlung und Beitreibung der in Buch IV des Wirtschaftsgesetzbuches bestimmten administrativen Geldbußen und Zwangsgelder wird wie folgt ersetzt:

	"Artikel 1 - Für vorliegenden Erlass gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Generalauditor: in Artikel I.6 Nr. 8 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnter Generalauditor,

	2. administrative Geldbußen: in den Artikeln IV.79 bis IV.85 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Geldbußen,

	3. Zwangsgelder: in den Artikeln IV.79 bis IV.85 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Zwangsgelder."


	Art. 33 - Artikel 4 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 4 - Wenn die administrative Geldbuße oder das Zwangsgeld nicht innerhalb dreier Monate nach der in Artikel 2 § 1 beziehungsweise Artikel 3 vorgeschriebenen Frist gezahlt wird, überträgt der Generalauditor die Beitreibung der mit der Einnahme und Beitreibung von Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen beauftragten Verwaltung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen gemäß den Artikeln 3 und folgenden des Domanialgesetzes vom 22. Dezember 1949."


	Art. 34 - Die für Wirtschaft beziehungsweise Finanzen zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 11. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

